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Vertrag
über Freundschaft und Zusammenarbeit 

zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Volksdemokratischen Republik Laos

Die Deutsche Demokratische Republik und die Volksdemo
kratische Republik Laos haben,

davon ausgehend, daß zwischen der Deutschen Demokra
tischen Republik und der Volksdemokratischen Republik 
Laos enge Beziehungen der brüderlichen Freundschaft,. der 
solidarischen Verbundenheit, der allseitigen Zusammenarbeit 
und gegenseitigen Hilfe bestehen, die auf dem Marxismus- 
Leninismus und dem proletarischen Internationalismus be
ruhen;

darauf aufbauend, daß die guten traditionellen Beziehungen 
beide Staaten und Völker fest miteinander verbinden;

in der festen Überzeugung, daß die allseitige Festigung 
ihrer engen Freundschaft und Zusammenarbeit den Grund
interessen der Völker beider Staaten entspricht und der wei
teren Vertiefung der brüderlichen Beziehungen zwischen den 
sozialistischen Staaten und Völkern dient;

geleitet von dem Streben, zur Stärkung der Geschlossen
heit d&r sozialistischen Staatengemeinschaft beizutragen, die 
auf der Gemeinsamkeit der Gesellschaftsordnung und der 
Endziele beruht;

gewillt, die allseitige Zusammenarbeit zwischen beiden 
Staaten ständig weiterzuentwickeln und zu vervollkommnen 
und dabei besonders der politischen, ideologischen und öko
nomischen Zusammenarbeit große Aufmerksamkeit zu wid
men;

bekräftigend, daß die Festigung, der Ausbau und der Schutz 
der sozialistischen Errungenschaften, die durch die aufopfe
rungsvolle Arbeit jedes Volkes erreicht wurden, internationa
listische Pflicht beider Staaten sind;

geleitet von dem Streben, gemäß den Grundsätzen und 
Zielen der sozialistischen Außenpolitik die günstigsten inter
nationalen Bedingungen für die Errichtung des Sozialismus 
zu gewährleisten, und entschlossen, antiimperialistische Soli
darität mit allen um ihre nationale und soziale Befreiung 
kämpfenden Völkern zu üben;

konsequent für die Einheit und Geschlossenheit aller Kräfte 
eintretend, die für Frieden, nationale Unabhängigkeit, Demo
kratie und sozialen Fortschritt, gegen Imperialismus, Hege
monismus, Expansionismus, Kolonialismus, Neokolonialismus 
und Rassismus in allen seinen Erscheinungsformen kämpfen;

entschlossen, die weitere Festigung des Friedens und der 
Sicherheit in Europa, in Asien und in der ganzen Welt zu för
dern und zur Entwicklung und Erweiterung der Beziehungen 
zwischen Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung auf 
der Grundlage der Prinzipien der friedlichen Koexistenz ent
sprechend den Zielen und Grundsätzen der Charta der Ver
einten Nationen beizutragen;

der weiteren Entwicklung und Vervollkommnung der ver
tragsrechtlichen Grundlagen ihrer beiderseitigen Beziehun
gen große Bedeutung beimessend;

folgendes vereinbart:

Artikel 1

Die Hohen Vertragschließenden Seiten werden, geleitet von 
den Prinzipien des proletarischen Internationalismus, auch 
künftig die kameradschaftlichen Beziehungen der brüder
lichen Freundschaft, der Solidarität und der gegenseitigen 
Hilfe zwischen den Völkern der Deutschen Demokratischen

Republik' und der Volksdemokratischen Republik Laos ent
wickeln und dabei die Zusammenarbeit auf der Grundlage 
der völligen Gleichberechtigung, der gegenseitigen Achtung 
der Unabhängigkeit, der Souveränität, der territorialen Inte
grität, der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten 
und des gegenseitigen Vorteils allseitig festigen und vertiefen.

Artikel 2

Die Hohen Vertragschließenden Seiten werden die wirt
schaftliche und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit 
auf der Grundlage der Meistbegünstigung und des gegensei
tigen Vorteils festigen und erweitern und damit einen Bei
trag zur Stärkung des Sozialismus und zur immer besseren 
Befriedigung der materiellen und kulturellen Bedürfnisse der 
Völker beider Länder leisten. Sie messen dabei der zwei- 
und mehrseitigen Zusammenarbeit zwischen den Staaten der 
sozialistischen Gemeinschaft wachsende Bedeutung bei.

Beide Seiten werden auf kulturellem und wissenschaft
lichem Gebiet, im Bildungswesen, einschließlich der Berufs
ausbildung, im Gesundheitswesen, auf den Gebieten der Lite
ratur, der Kunst, der Presse, des Rundfunks, des Fernsehens, 
des Filmwesens, der Körperkultur und des Sports eng Zusam
menarbeiten. Sie werden die weitere Ausgestaltung der Zu
sammenarbeit zwischen den gesellschaftlichen Einrichtungen 
und Massenorganisationen fördern und diese als ein wich
tiges Mittel nutzen, damit die Völker beider Länder sich ge
genseitig mit ihrem Leben, ihren Erfahrungen und Errungen
schaften beim Aufbau des Sozialismus vertraut machen.

Artikel 3

Die Hohen Vertragschließenden Seiten werden sich auf der 
Grundlage des Marxismus-Leninismus und des proletarischen 
Internationalismus unablässig für die weitere Festigung der 
brüderlichen Beziehungen und der Geschlossenheit zwischen 
den Staaten der sozialistischen Gemeinschaft einsetzen.

Beide Seiten werden alles in ihren Kräften Stehende tun, 
um das sozialistische Weltsystem zu stärken. Sie werden zur 
Entwicklung und zum Schutz der Errungenschaften des So
zialismus aktiv beitragen und den Kampf der Völker für Frie
den, nationale Unabhängigkeit, Demokratie und Sozialismus 
entschlossen unterstützen.

Artikel 4
Die Hohen Vertragschließenden Seiten werden alles tun, um 

im Interesse des Friedens und der Sicherheit der Völker einen 
aktiven Beitrag zur Zerschlagung aller Machenschaften und 
Anschläge des Imperialismus und der Kräfte der internatio
nalen Reaktion zu leisten.

Sie werden den gerechten Kampf der Völker zur endgülti
gen Beseitigung des Kolonialismus, Neokolonialismus und 
Rassismus in allen seinen Erscheinungsformen aktiv unter
stützen. Beide Seiten fördern die enge Zusammenarbeit und 
Solidarität mit den von imperialistischer und kolonialer Herr
schaft befreiten Völkern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas 
in deren Kampf gegen Imperialismus, Hegemonismus und 
Expansionismus, zur Festigung der Unabhängigkeit und für 
sozialen Fortschritt.

Artikel 5
Die Hohen Vertragschließenden Seiten werden weiterhin 

ihren aktiven Beitrag zum Kampf für Frieden und internatio-


